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Lutz Raphael "Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Einrichtung von Islamischen Studien in Deutschland" Sehr geehrte Damen und Herren, nach der einführenden Skizzierung der Rahmenbedingung „Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Theologien und religionsbezogenen Wissenschaften“ von Herrn Strohschneider werde ich mich in meinem Impulsreferat auf die Empfehlungen zur Einrichtung Islamischer Studien an deutschen Hochschulen konzentrieren. Mein Impulsreferat gliedert sich in drei Teile: (1) Beginnen möchte ich mit wenigen Bemerkungen zu den Verfahren und zur Arbeitsweise des Wissenschaftsrates, um dann in einem zweiten Schritt (2) die Problemlagen und besonderen Voraussetzungen, von denen die Erarbeitung der Empfehlungen ihren Ausgang nahmen, darzustellen. (3) Kernstück meines Referates sind, wie gesagt, die Empfehlungen zur Einrichtung von Islamischen Studien an staatlichen Universitäten. Hier werde ich Ihnen eine Übersicht über die Ausbildungsziele und Studiengänge im Bereich der Islamischen Studien geben (3.1), kurz etwas zu den Studieninhalten ergänzen (3.2), um Ihnen abschließend den Vorschlag des Wissenschaftsrates, Beiräte für Islamische Studien einzurichten, vorzustellen. I.



VERFAHREN UND ARBEITSWEISE DES WR



Der WR ist das zentrale Beratungsgremium für den Bund und die Länder in Hochschulund Wissenschaftsfragen ist. Er ist in seiner Konstruktion untypisch und einmalig, weil Empfehlungen und Stellungnahmen gemeinsam mit den politischen Vertretern erarbeitet und auch verabschiedet werden. Von seiner Konstruktion her ist er auf eine Konsensfindung zwischen Wissenschaft und Politik ausgerichtet.
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Was bedeutet Ausrichtung auf einen Konsens genau? Der WR ist aus zwei Kommissionen zusammengesetzt: eine Wissenschaftliche Kommission und eine Verwaltungskommission – jeweils mit der gleichen Stimmenzahl. In der Wissenschaftlichen Kommission (WK) sind neben den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen |1 auch Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vertreten. Damit sind Vertreter und Vertreterinnen aus dem Bereich der Medien, der Wirtschaft oder der Gewerkschaft gemeint (ungefähr ein Viertel der Mitglieder der WK) |2. In der Verwaltungskommission sind Bund und Länder vertreten. Eine Stellungnahme oder eine Empfehlungsschrift wie die „Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Theologien und religionsbezogenen Wissenschaften“ wird zunächst in der Wissenschaftlichen Kommission diskutiert, dann von der Verwaltungskommission beraten, um am Ende gemeinsam – möglichst im Konsens –in der Vollversammlung verabschieden zu werden. Alle Papiere können in den jeweiligen Kommissionen als auch in der Vollversammlung nur mit einer Zweidrittelmehrheit verabschiedet werden. Diese Konstruktion führt dazu, dass jeweils eine Seite die Verabschiedung einer Empfehlung oder Stellungnahme verhindern kann. Die Grundkonstruktion des WR, in sich die Stimme der Wissenschaft und die der Politik zu vereinigen, spiegelt sich in den Ausschüssen und Arbeitsgruppen wider. Auch hier konstituieren jeweils Wissenschaftler und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens d.h. Mitglieder aus der Wissenschaftlichen Kommission einerseits und Vertreter von Bund und Ländern andererseits die Arbeitsgruppe. Im Fall der „Theologien-Arbeitsgruppe“ , wie ich im Folgenden gerne abkürzend für die Arbeitsgruppe, welche die „Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Theologien und religionsbezogenen Wissenschaften“ vorbereitet hat, sagen möchte, hat sich diese Konstruktion als großer Vorteil erwiesen. Denn in den Beratungsprozess konnten immer wieder politische und Verwaltungsaspekte mit berücksichtigt werden. In allen Arbeitsgruppen werden dann gezielt Sachverständige mit Blick auf die konkrete Aufgabenstellung einer Arbeitsgruppe berufen. Von Seiten der Wissenschaftlichen Kommission konnten die Fächer Geschichte, Philosophie und Biologie abgedeckt werden. Sie wundern sich sicher, warum ein Biologe oder eine Biologin an einer Arbeitsgruppe „Theologien“ teilnimmt. Dies liegt darin begründet, dass aus der Wissenschaftlichen Kommission fachnahe Mitglieder und immer auch zumindest ein fachfernes Mitglied in die Arbeitsgruppe entsandt werden. Hinzu kamen als externe Sachverständige Professoren und Professorinnen aus der Katholischen und der Evangelischen Theologie, der Islamwissenschaft, der Judaistik und der Religionswissenschaft. Da die Frage der Theologie eng   | 1 Die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen werden von der „Allianz“ d. h. den großen Wissenschaftsorganisationen in Deutschland (MPG, DFG, HRK, HGF, WGL, FhG) vorgeschlagen. | 2 Die Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens werden auf gemeinsamen Vorschlag der Länder und des Bundes vom Bundespräsidenten berufen.
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mit der Verfassung d. h. mit dem im Grundgesetz der Bundesrepublik verankerten Religionsverfassungsrecht zusammenhängt, war auch die Rechtswissenschaft vertreten. Die Arbeitsgruppe hat im Januar 2008 ihre Arbeit aufgenommen und bis zur Verabschiedung im Januar 2010 insgesamt 10 Sitzungen absolviert. Während dreier Sitzungen standen Anhörungen mit weiteren Sachverständigen aus den Theologien und den religionswissenschaftlich arbeitenden Disziplinen im Mittelpunkt; hinzu kamen Anhörungen von Vertretern der Kirchen und Religionsgemeinschaften sowie des Bundesinnenministeriums als federführendes Ministerium für die Deutsche Islam Konferenz. Die Arbeitsgruppe hat in diesen zwei Jahren das grundlegende Papier erarbeitet. Die Empfehlungen sind in allen Kommissionen intensiv diskutiert worden und letztlich einmütig in der Vollversammlung im Januar 2010 verabschiedet worden. Soviel zunächst zur Arbeitsweise und zu den Verfahren des WR. II.



PROBLEMLAGEN UND VORAUSSETZUNGEN DER EMPFEHLUNGEN DES WR ZU DEN ISLAMISCHEN STUDIEN



Die Arbeit der Arbeitsgruppe ist einerseits von bestimmten Problemlagen ausgegangen, war sich aber andererseits auch über die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen im Klaren. Die zu bearbeitenden Problemlagen lassen sich in drei Fragen zusammenfassen: (1)



Wie soll das Wissenschaftssystem langfristig und institutionell auf die wachsende religiöse Pluralisierung in der Bundesrepublik reagieren? Das ist die umfassende Perspektive von außen auf das Wissenschaftssystem. Dabei betone ich langfristig und institutionell, weil punktuell bereits Reaktionen zu beobachten sind, so z.B. die Einrichtung von Exzellenzclustern wie u.a. an der Universität Münster [„Religion und Politik in den Kulturen der Vormoderne und Moderne“], aber auch lokale Lösungen (Modellversuche) insbesondere für die Ausbildung von islamischen Religionslehrern und -lehrerinnen.



(2)



Es gibt aber auch – wie bei anderen vergleichbaren feldbezogenen Analysen des Wissenschaftsrates – eine Perspektive von innen: Wie sind die Theologien und religionsbezogenen Wissenschaften im bestehenden Wissenschaftssystem zu verorten und welche institutionellen und fachlichen Neuorientierungen sind zu empfehlen? Das heißt, hier besteht wie im Feld der Geisteswissenschaften oder Agrar-
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wissenschaften |3 ein Bedarf an wissenschaftsinterner Analyse z. B. hinsichtlich der Kooperation der Teilfächer untereinander oder mit anderen Fächern. Im Fall der „Theologien“ war eine dritte Frage leitend, die zugleich die spezifischen Voraussetzungen der Empfehlungen zu den Theologien benennt, nämlich die Frage: (3)



Wie kann die Spannung von wissenschafts- bzw. hochschulpolitischer Entwicklungsdynamik – ich nenne nur die Stichworte: Bologna-Prozess, Hochschulautonomie oder auch die bereits erwähnte Exzellenzinitiative – und verfassungs- bzw. staatskirchenrechtlichen Fixierungen produktiv gelöst werden? Ausgangspunkt der Empfehlungen ist die bestehende Praxis und Rechtslage einer Kooperation zwischen dem Staat und den christlichen Kirchen – d. h. die Verankerung christlicher Theologien an staatlichen Universitäten und die Verankerung christlichen Religionsunterrichts im öffentlichen Schulsystem |4. Diese Praxis sollte mit Blick auf die islamischen Religionsgemeinschaften in Deutschland fortentwickelt werden. Daraus ergeben sich für die Empfehlungen zwei zentrale verfassungsrechtliche Eckpunkte, nämlich _ die Beachtung der Freiheit der Wissenschaft und zugleich _ die Beachtung der Freiheit der Religionen, was die autonome Gestaltung der eigenen Belange im Rahmen der allgemeinen Gesetze bedeutet.



Aber der Wissenschaftsrat hat diese bestehenden Gestaltungen des Verhältnisses von Staat und christlichen Kirchen im Feld der theologischen Wissenschaft nicht nur „pragmatisch“ als gegebenen Ausgangspunkt für konkrete Verbesserungen gewählt. Vielmehr hält er die Weiterentwicklung dieses Rahmens auch über die christlichen Religionsgemeinschaften hinaus für notwendig und sinnvoll: Gerade die Entwicklung spezieller Lösungen für die jüdische Religionsgemeinschaft zeigt bereits an, dass dies möglich ist.



  | 3 Vgl. Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Entwicklung der Agrarwissenschaften in Deutschland im Kontext benachbarter Fächer (Gartenbau-, Forst- und Ernährungswissenschaften), Dresden 2006; Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Entwicklung und Förderung der Geisteswissenschaften in Deutschland, Berlin 2006. | 4 Das Religionsverfassungsrecht regelt die gemeinsamen Angelegenheiten (res mixtae) von Staat und Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften. Zu diesen gemeinsamen Angelegenheiten gehört zum einen der bekenntnisgebundene Religionsunterricht in den öffentlichen Schulen und zum anderen die theologische Forschung und Lehre an den Hochschulen. Beide Punkte greifen insofern ineinander, als mit dem Angebot eines bekenntnisgebundenen Religionsunterrichts auch staatlicherseits die Verpflichtung einhergeht, Lehrer und Lehrerinnen für diesen Unterricht an staatlichen Hochschulen auszubilden. Vgl.: „Der Religionsunterricht ist in den öffentlichen Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien Schulen ordentliches Lehrfach. Unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechtes wird der Religionsunterricht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt“ (GG Art. 7 Abs. 3).
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Ein letzter Punkt: Eine solche Ausgestaltung ist besonders mit Blick auf die Einrichtung Islamischer Studien eine gesamtstaatliche Aufgabe und somit eine Herausforderung für den kooperativen Föderalismus: Denn diese Aufgabe ist nicht „kostenneutral“ zu bewerkstelligen, sondern erfordert dauerhafte Finanzierungsgrundlagen. Damit bin ich bei dem Kernstück meines Vortrags: III.



ZUR EINRICHTUNG VON ISLAMISCHEN STUDIEN – DIE EMPFEHLUNGEN IM EINZELNEN



Die Empfehlungen zu den Islamischen Studien bauen – lassen Sie mich dies vorwegschicken – auf einer Grundidee auf: Der Wissenschaftsrat ist überzeugt, dass es nicht ausreicht, wie bisher einzelne Professuren für Islamische Religionslehre an einigen Universitäten einzurichten. Vielmehr bedarf es der Entwicklung einer eigenen Disziplin „Islamische Studien“. Dazu sind, so die Empfehlung des WR, zwei bis drei Standorten notwendig und sinnvoll. Dabei hat er es offen gelassen, ob die Einrichtung „Islamische Studien“ in der Form einer Fakultät oder eines Instituts erfolgen soll. Entscheidend ist, dass das neue Fach in den Kontext der Universität eingebunden ist und sich entsprechend der allgemeinen wissenschaftlichen Standards entwickelt. Erst die disziplinäre Entwicklung „Islamischer Studien“ bildet die Voraussetzung für qualifizierte Ausbildungen, sei es für das Lehramt, das geistliche Amt oder für die wissenschaftliche Forschung. Nachdem ich die Grundidee der Empfehlungen des WR im Bereich der Islamischen Studien kurz skizziert habe, möchte ich Ihnen diese anhand von drei Fragen detaillierter vorstellen: _ Wer soll im Rahmen solcher universitär verankerter Studiengänge ausgebildet werden? _ Welche Forschungs- und Lehrgebiete müssen dabei vertreten sein? _ Wie soll die Mitwirkung der betroffenen Religionsgemeinschaft erfolgen? Zur ersten Frage: III.1



Wer soll ausgebildet werden?



Vier unterschiedliche „Berufsziele“ sind erkennbar: (1) Lehrer und Lehrerinnen für das Fach islamischer Religionsunterricht
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Der Ausbildung künftiger islamischer Religionslehrer und -lehrerinnen , so die Auffassung des WR, sollte eine methodisch fundierte Reflexion von religiösen Schriften, von Deutungs- und Normativitätsansprüchen sowie von Praktiken der jeweiligen Religion zugrunde liegen. Diese Ausbildung muss wissenschaftlichen Ansprüchen genügen – wie im Fall des christlichen Religionsunterrichts. Hier geht es um vollständige Gleichrangigkeit. (2) Islamische Religionsgelehrte Gemeint ist hier zum einen die Ausbildung von Imamen für die Arbeit in Moscheen und den zugehörigen Gemeinden. Aber gemeint ist zweitens auch die Ausbildung von Religionsgelehrten, die nicht allein im Kontext einer einzelnen Moschee arbeiten, sondern ihrerseits als Berater in vielfältigen Fragen des religiösen Lebens tätig sind. Damit wird auch personell die Voraussetzung für einen interreligiösen Dialog auf Augenhöhe geschaffen. (3) das Personal für die von islamischen Verbänden und Moscheegemeinden geleistete Sozial- und Gemeindearbeit Wie in den christlichen Theologien sollte an den Hochschulen das Personal für die Sozialund Gemeindearbeit ausgebildet werden. Auch hier geht es um Gleichranigkeit. (4) Wissenschaftlicher Nachwuchs im Feld „Islamische Studien“ Ohne eine fundierte Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses kann sich keine akademische Disziplin entwickeln. Hier liegt die Zukunft des Faches. Die folgende Übersicht fasst dies noch einmal zusammen:5



  | 5 Vgl. Wissenschaftsrat: „Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Theologien und religionsbezogenen Wissenschaften an deutschen Hochschulen“, Berlin 2010, S. 84.
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  Ausbildungsziel



Studiengang



Abschluss



Islamische(r) Religionslehrer(in)



Teilbereich der Islamischen Studien als „islamische Religionslehre“ (Fachstudium) verbunden mit einem pädagogischen Begleitstudium



Masterabschluss 2. Fach



Religionsgelehrte(r) (für Moscheen oder/und für andere Positionen in der Gesellschaft)



Islamische Studien als Monostudium



In der Regel Masterabschluss/eventuell auch Bachelorabschluss



Sozialarbeit



Module aus den islamischen Studien



Bachelor/Master je nach übergeordnetem Qualifikationsziel



Wissenschaftlicher Nachwuchs



Islamische Studien aufbauend auf Masterstudium Islamische Studien oder Zulassung sur dossier



Promotion Habilitation



Damit komme ich zum zweiten Punkt: III.2



Welche Forschungs- und Lehrgebiete sollen vertreten sein?



In der Arbeitsgruppe wurden die folgenden sechs Gebiete als grundlegend für die Organisationseinheit „Islamische Studien“ betrachtet: _ Exegese (inkl. Sunna) _ systematische Theologie (Fundamentaltheologie, Dogmatik, Moral/Ethik, islamische Ökumene) _ historische Theologie (inkl. Sunna, kalam, Mystik, Philosophie etc.) _ Islamisches Recht und Rechtsmethodik _ praktische „Theologie“
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_ Religionspädagogik | . 6



Zu betonen ist bei dieser Zusammenstellung, dass die genaue inhaltliche Ausgestaltung des Lehrangebots sowie der gewählten Fächer in den Händen des jeweiligen Instituts liegt. Die angegebenen Teilgebiete dienen einer ersten Orientierung. Diese theologisch ausgerichteten Fächer sollten von Fächern wie etwa der Arabistik, der Geschichte des Islams und der von ihm geprägten Regionen sowie von der islamwissenschaftlichen Gegenwartskunde flankiert werden. Entscheidend für den WR ist es, dass mit der Einrichtung von Islamischen Studien bestimmte für die strukturelle Verankerung von Islamischen Studien an deutschen Hochschulen wichtige Leitlinien beachtet werden: 1. Wie ich bereits erwähnt habe, soll die genaue inhaltliche Ausgestaltung von Islamischen Studien in den Händen der Organisationseinheit, hier der Einfachheit halber Institut genannt, liegt. Damit eröffnet sich zweitens die Möglichkeit, 2. dass die einzelnen Institute unterschiedliche Profile ausbilden können und auch sollen. 3. Eine enge Kooperation mit islamwissenschaftlichen Fächern, der Religionswissenschaft und anderen theologisch arbeitenden Fächern ist – wie ich oben bereits gesagt habe – erforderlich. Die enge Kooperation zielt nicht allein auf den Spracherwerb auch wenn dieser ein wichtiges Element des Studiums darstellt. Diese Strukturelemente hält der WR für wichtig, um eine Verzahnung der sich neu konstituierenden Disziplin „Islamische Studien“ mit den islamwissenschaftlichen Fächern, mit den Sprachen und vielen anderen Fächern an der Universität dauerhaft herzustellen und aufrechtzuerhalten. Eine solche Struktur wirkt sich nicht allein positiv auf die Lehre aus, sondern zugleich auf die Forschung und die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. III.3



Wie sollte die Mitwirkung der Muslime erfolgen? Zur Gründung von Beiräten für Islamische Studien



Theologien in staatlichen Universitäten bilden eine Schnittstelle von Staat und Kirchen bzw. – mit Blick auf den Islam – von Staat und Religionsgemeinschaften. Daher spielen in den Empfehlungen verfassungsrechtliche und staatskirchenrechtliche Voraussetzungen   | 6  Vgl. Wissenschaftsrat: „Empfehlungen zur Weiterentwicklung von Theologien und religionsbezogenen Wissenschaften an deutschen Hochschulen“, Berlin 2010, S. 85.
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eine wesentliche Rolle. Aufgrund des verfassungsrechtlich verbrieften Selbstbestimmungsrechts der Religionen |7 besteht die Notwendigkeit zur Kooperation von Staat und Kirchen bzw. Religionsgemeinschaften, d.h. der (religions)neutrale Staat ist zur geregelten Mitwirkung der Religionsgemeinschaften an der Ausbildung „ihres“ Lehr- und Funktionspersonals im staatlichen Hochschulsystem angewiesen. Um eine geregelte Mitwirkung der Muslime zu institutionalisieren, schlägt der WR vor, überall dort, wo Institute für Islamische Studien aufgebaut werden, Beiräte für Islamische Studien zu gründen: Diese sollen an zwei zentralen Punkten an der Ausgestaltung der Institute mitwirken: nämlich – an dieser Stelle durchaus vergleichbar mit den Christlichen Kirchen – (1) bei der Einrichtung und Ausarbeitung von Studiengängen für Islamische Studien und (2) bei der Berufung des Lehrpersonals. Mitwirkung bedeutet an dieser Stelle nicht, Kandidaten bzw. Kandidatinnen auszuwählen, sondern zu prüfen, ob Einwände aus religiösen Gründen gegen ihre Berufung bestehen. Vorgeschlagen werden die zu berufenden Professoren und Professorinnen von den dafür vorgesehenen Gremien der Universität vor. Da Muslime in ihrem Selbstverständnis und in der Realität nicht wie eine Kirche organisiert sind, muss im Beirat die Pluralität der muslimischen Religionsgemeinschaften angemessen vertreten sein. Neben den muslimischen Verbänden sollen, so die Empfehlung, insbesondere muslimische Religionsgelehrte teilnehmen, so dass theologischwissenschaftlicher Sachverstand eingebracht wird. Wie sollen die Mitglieder des Beirats berufen werden? Die Grundannahme ist hier, dass dies möglichst im Einvernehmen aller Beteiligter geschehen soll. Wenn dieses nicht hergestellt werden kann, sollte das Gründungsdokument eine alternative Lösung vorsehen. Lassen Sie mich abschließend zusammenfassen: Die Empfehlungen antworten auf ein aktuelles wissenschafts- und integrationspolitisches Desiderat: Wissenschaftspolitisch wird die Thematisierung des Religiösen – wieder –   | 7 Vgl. Art. 140 GG in Verbindung mit Art. 137 Abs. 3 WRV. Der Wortlaut der WRV (hier alle drei ersten Artikel: (1) Es besteht keine Staatskirche. (2) Die Freiheit der Vereinigung zu Religionsgesellschaften wird gewährleistet. Der Zusammenschluss von Religionsgesellschaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt keinen Beschränkungen. (3) Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde“.
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ernst genommen. Die lange gängige These, in modernen Gesellschaften werde Religion bedeutungslos, hat sich als nicht haltbar erwiesen. Die gegenwärtigen öffentlichen Debatten über religiöse Fragen in Politik und Kultur lassen erkennen, dass religiöse Bindungen nach wie vor Lebenswelten prägen, Religionen einen wesentlichen Bezugspunkt kollektiver Zugehörigkeit darstellen und einen wichtigen Aspekt globaler Konflikte ausmachen können. Zudem ist integrationspolitisch erkannt worden: Deutschland ist ein Einwanderungsland und dies hat auch seine Auswirkungen auf Schule und Hochschule. Rund 4 Mio. Muslime leben in Deutschland; damit sind ca. 5 % der deutschen Bevölkerung muslimisch geprägt. Hierauf hat das Wissenschaftssystem im Rahmen der verfassungsrechtlichen Voraussetzungen strukturell langfristig zu reagieren. Die Empfehlungen des Wissenschaftsrates haben Dynamik in dieses Feld gebracht und wir hoffen, am Ende der Tagung auch bereichert durch die Beiträgen unserer internationalen Gästen die Dynamik noch verstärken zu können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
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Lutz Häfner - Vita 

Peter Fulda, John Schröder, Peter O..Mara, Steffen Schorn, Arne Huber, ... Böhm and Jochen Rückert (C.A.R.E. Music). • Lutz Häfner & Rainer Böhm - Deep ...
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Forschungsrating Anglistik und Amerikanistik ... - Wissenschaftsrat 

Philipps-Universität Marburg. Ludwig-Maximilians-Universität München. Westfälische Wilhelms-Universität Münster. Carl von Ossietzky Universität Oldenburg.
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Empfehlungen zur Weiterentwicklung des ... - Wissenschaftsrat 

22.02.2012 - stÃ¤nde u. a. in der Personal- und Infrastrukturausstattung der Hochschulen .... Institut fÃ¼r angewandte Systemtechnik Bremen GmbH. AWI ..... gelungen, den Wissenstransfer und Innovationen zu intensivieren, um die regi-.
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Forschungsrating Anglistik und Amerikanistik ... - Wissenschaftsrat 

Zum Teilbereich Englische Sprachwissenschaft: Englische Sprachwissenschaft ist an der Uni- versitÃ¤t Konstanz nicht in der Fachgruppe Anglistik / Amerikanistik ...
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Empfehlungen zur Weiterentwicklung des ... - Wissenschaftsrat 

24.01.2014 - B.III Steuerung und Finanzierung des Hochschulsystems. 92 ...... Auch strukturierte Graduiertenprogramme fehlen, ein Kon- zept zur ...
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Empfehlungen zur Weiterentwicklung des ... - Wissenschaftsrat 

24.01.2014 - Universitätsmedizin erweitert und zudem am 11. März 2013 weiter konkreti- siert. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sowie der ...
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Bestandsaufnahme und Empfehlungen zu ... - Wissenschaftsrat 

Es handelt es sich um einen kleinen, aber stark expandierenden. Bereich hochschulischer Ausbildungsangebote: 60 Prozent der gemeldeten studien-.
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Empfehlungen zur Weiterentwicklung der ... - Wissenschaftsrat 

25.05.2007 - logieagentur fÃ¼r Branding Design, Web Engineering und Online ..... Auftraggeber sind Kommunikationsabteilungen von Banken, Versicherungen und ...... Benutzern und stÃ¤ndig kleiner und zahlreicher werdenden Rechner-.
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Empfehlungen zur Reform des Hochschulzugangs - Wissenschaftsrat 

30.01.2004 - Vorbereitung der Studienfachwahl durch Beratung und ...... 81 Zur hier zugrunde gelegten Definition â€žspÃ¤terâ€œ StudienabbrÃ¼che vgl. o. Anm. 45 ...
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Bedeutung und Weiterentwicklung von Simulation ... - Wissenschaftsrat 

11.07.2014 - Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1975.). ...... G. E. P.; Draper, N. R.: Empirical Model Building and Response Surfaces, John Wiley & Sons,.
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Pressemitteilung Wissenschaftsrat fordert StÃ¤rkung der ... 

24.10.2016 - Bund, dafÃ¼r zusÃ¤tzliche Mittel fÃ¼r die Personalentwicklung an Hochschulen fÃ¼r ... Hochschule fÃ¼r Angewandte Wissenschaften Hamburg, die ...
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Empfehlungen zur Entwicklung des dualen Studiums - Wissenschaftsrat 

25.10.2013 - QualitÃ¤t ihrer Ausbildung dieser Entwicklung gerecht werden. ..... Hessen, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Hamburg und im Saarland.
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Empfehlungen zur Reform des Hochschulzugangs - Wissenschaftsrat 

30.01.2004 - HIS Kurzinformation A4/99, Hannover 1999, S. 10â€“22, hier. S. 12 f. 5 Vgl. hierzu ...... maÃŸgeblich betreut und im Sinne eines Coaching-Modells von geeigneten Studie- renden bzw. ...... auf eine akademische Karriere ab.
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